
 

                            

 

 ÖSV Schülertestrennen 2019  
 

23.01.2019 bis 26.01.2019 

 

Petzen/Kärnten/Bleiburg – Top of Südkärnten 

Veranstalter – Österreichischer Schiverband 

Durchführung – Landesschiverband Kärnten 

Durchführender Verein – Skiclub Petzen 

 

Donnerstag 24.01.2019 RSL (2 Durchgänge) Gen.Nr. 1AL062P 

Freitag 25.01.2019 SL (2 Durchgänge) Gen.Nr. 1AL063P 

Samstag 26.01.2019 PSL (2 Durchgänge) Gen.Nr. 1AL064 

 

unter dem Ehrenschutz von 

Dr. Peter Kaiser  Landeshauptmann von Kärnten (Sportreferent) 
Claudia Strobl  Präsidentin des Landesschiverbandes Kärnten 
Hermann Srienz  Bürgermeister Feistritz ob Bleiburg 
Mag. Daniel Orasche Tourismusverband St. Kanzian am Klopeinersee 
Hermann Innerwinkler Obmann SC Petzen 

 

 



 

Organisation:    

Gesamtleitung:   Hermann Innerwinkler KR (+43 664 133 57 89) 

Rennleiter:    Mag. Andreas Kristan KR (+43 676 83840213) 

Chefkampfrichter:   Robert MOSER KR 

Streckenchef:   Peter Vauce 

Chef der Torrichter:   Alexandra Starc-Kraiger KR 

Chef der Zeitnehmung:  Sandro Turk KR 

Rennsekretärin:   Renate Innerwinkler KR 

Rennauswertung:   Karl Lackinger KR 

Finanzen:    Stefan Petscharnig KR 

Rettungswesen:   Bergwacht Petzen 

 

Ort der Veranstaltung:  Petzen, 9143 St. Michael ob Bleiburg 

 

Quartier: Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten 

Schulstraße 10, 9122 St. Kanzian am Klopeiner 

See web: www.klopeinersee.at;  

e-mail: info@klopeinersee.at, Tel.: 04239 2222; 

Fax: 04239 2222 33 

 

Rennbüro: JUFA Hotel Bleiburg, Dr. Ludwig Herbst Straße 1, 

9150 Bleiburg (+43 664 43 25 180) 

Nennungen: ausschließlich über www.skizeit.net durch die 

Landessverbände 

Technische Daten: Riesenslalom 

          Siebenhüttenhang Start 1890 m, Ziel 1570 m, 

          Höhendifferenz 320 m 

Slalom 

          Stollenhang Start 1650 m, Ziel 1490 m, 

          Höhendifferenz 160 m 

Prallel SL 

          Quellenhang Start 750 m, Ziel 650 m, 

          Höhendifferenz 100 m 

 

 

mailto:info@klopeinersee.at
http://www.skizeit.net/


 

Klasseneinteilung: U13 w/m Jg 2006 

U14 w/m Jg 2005 

U15 w/m Jg 2004 

U16 w/m Jg 2003 

 

Zeitplan: 

Sonntag, 20.01.2019  19:00 Uhr Nennschluss 

Mittwoch, 23.01.2019 Trainingsmöglichkeit Slalom und 

Hangbefahrung RTL-Hang 

17.00 Uhr Mannschaftsführersitzung RTL 

18.00 Uhr Mannschaftsführersitzung SL 

Startnummernausgabe anschließend 

Betreuerabend 

(alles im JUFA Hotel Bleiburg – siehe 

Rennbüro) 

Donnerstag, 24.01.2019 Riesenslalom 

09.30 Uhr Start RSL 1.DG 

anschließend Start RSL 2. DG 

Freitag, 25.01.2019 Slalom 

09.30 Uhr Start SL 1. DG 

anschließend Start SL 2. DG 

18.00 Uhr Mannschaftsführersitzung PSL im 

JUFA Hotel Bleiburg 

19.00 Uhr Siegerehrung Riesentorlauf und 

Slalom beim JUFA Hotel Bleiburg  

Samstag, 26.01.2019 Parallelslalom 

09.30 Uhr Start PSL 1. DG 

anschließend Start PSL 2. DG 

unmittelbar nach dem Rennen Siegehrung 

im Zielgelände 

 

 

 

 

 



 

Liftkartenpreise für Landesverbände am Trainingstag: 

Bitte je Landesverband eine Liste mit Anzahl der Athleten inkl. Trainer bis spätestens 

Montag, 21.01.2019 an den SC Petzen (office@sc-petzen.at) senden! Der 

Kartenpreis für Athleten und Trainer am Trainingstag beträgt 15,-- Euro. 

Diese Karten können an der Kassa der Talstation Petzen ausnahmslos vom 

jeweiligen Mannschaftsführer abgeholt werden. 

Liftkarten für Renntage: 

Die Liftkarten für Athleten und Trainer für die Renntage werden bei der 1. MF-Sitzung 

ausgegeben. 

Liftkartenpreise für Eltern: 

Lt. Aushang der Petzen Bergbahnen GmbH. 
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Allgemeine Bestimmungen: 

Mit der Abgabe der schriftlichen Nennungen durch die Landesverbände wird vom 

durchführenden Verein das Einverständnis der Eltern, der erforderliche 

Versicherungsschutz sowie die Mitgliedschaft im nationalen Verband vorausgesetzt. 

Der Wettkampf wird nach den Bestimmungen der ÖWO durchgeführt. 

Programmänderungen sind nach Beschluss der MFS möglich. 

 



 

Haftung: 

Der SC Petzen führt die Veranstaltung gemäß dem Reglement der alpinen 

Wettkampfordnung durch. Die Teilnehmer und deren Betreuer haben vor dem Start 

das Wettkampfgelände und deren Einrichtungen zu inspizieren und etwaige 

festgestellte Mängel - insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit - der Jury 

mitzuteilen. Mit dem Start zum Rennen geben die Teilnehmer und deren Betreuer zu 

erkennen, dass sie mit den getroffenen Maßnahmen einverstanden sind. Der 

durchführende Verein SC Petzen sowie seine Funktionäre lehnen jede Haftung für 

etwaige Unfälle und daraus resultierender Schäden sowohl an WettläuferInnen, als 

auch an Dritte Personen ab. 

Der durchführende Verein Skiclub Petzen freut sich auf Euer Kommen und wünscht 

allen Teilnehmern viel Erfolg. 

 

Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Teilnehmern an 

den ÖSV Testrennen 2019 

Information über Sportergebnismanagement 

Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 

bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des 

Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die 

personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-

/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der 

Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen 

erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 

DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte 

Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.  

 

Information über Ton- und Bildaufnahmen 

Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische 

Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer 

Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio 

etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche 

oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen 

Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) 

gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden 

dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt. 


